
Für  alleinstehende  männliche  arbeitsfähige  afghanische  Staatsangehörige  ist,  auch  wenn  sie  Afghanistan 
bereits  im Kleinkindalter  verlassen haben,  angesichts der aktuellen Auskunftslage im Allgemeinen derzeit 
nicht  von einer  extremen Gefahrenlage  auszugehen,  die  zu  einem Abschiebungsverbot  in  entsprechender 
Anwendung von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG führen würde (wie bisherige Rechtsprechung).

[Amtliche Leitsätze)

13a B 14.30309

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Urteil vom 12.02.2015

T e n o r

I.  Unter  Abänderung  des  Urteils  des  Verwaltungsgerichts  München  vom 25.  März  2014 wird  die  Klage 
abgewiesen.

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen zu tragen.

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte  
vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d

Der  am … 1993 in Herat  geborene  Kläger  ist  afghanischer  Staatsangehöriger  schiitischen Glaubens und 

Hazara. Er reiste auf dem Landweg vom Iran über die Türkei, Griechenland, Italien und Österreich am 25.  

März  2012  in  die  Bundesrepublik  Deutschland  ein  und  stellte  am 11.  April  2012  beim Bundesamt  für  

Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) Asylantrag.

Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt am 11. Juli 2012 gab der Kläger an, er spreche Dari, außerdem Farsi 

und ein wenig Englisch.  Seit  seinem zweiten Lebensjahr  habe er  mit  seiner  Familie  im Iran gelebt.  Die 

Familie  stamme  aus  der  Provinz  Herat,  Gebiet  Guzara.  Seine  Eltern  hätten  sich  zwar  über  Afghanistan 

unterhalten, aber er habe mit ihnen nicht darüber gesprochen. Sie seien wegen der schlechten Sicherheitslage,  

insbesondere für Hazara, geflohen. In Afghanistan habe er keine Verwandten. Er habe im Iran, in Bodjnord, 

fünf Jahre die Schule besucht und anschließend sowohl in Restaurants gearbeitet als auch Motorräder in Stand  

gesetzt.  Er  habe  immer  drei  bis  vier  Monate  in  Teheran  gearbeitet  und  sei  dann  wieder  zur  Familie  

zurückgekehrt.  Wann er  aus  dem Iran ausgereist  sei,  wisse  er  nicht.  Er  sei  seit  über  zweieinhalb Jahren 

unterwegs. Eineinhalb Jahre sei er in der Türkei gewesen, neun bis zehn Monate in Griechenland. Die Fahrt  

habe er mit seinem Verdienst in Teheran finanziert. In Griechenland habe er nicht gearbeitet, in der Türkei als 

Spüler in Restaurants. Den Iran habe er verlassen, weil die Afghanen dort unterdrückt würden. Die Familie  

habe auch keine offiziellen Dokumente und sei nicht einmal sozialversichert.  Er habe eine Schwester mit  

elfeinhalb Jahren und einen Bruder mit ca. zehn Jahren.
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Mit  Bescheid  des  Bundesamts  vom  5.  September  2013  wurde  der  Antrag  auf  Anerkennung  als  Asyl -

berechtigter  abgelehnt  (1.),  festgestellt,  dass  die  Voraussetzungen  für  die  Zuerkennung  der  Flüchtlings-

eigenschaft (2.) sowie Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG a.F. (3.) nicht vorliegen und dem 

Kläger  die  Abschiebung  nach  Afghanistan  angedroht  (4.).  Zur  Begründung  ist  ausgeführt,  wegen  der  

Zugehörigkeit  zur  Volksgruppe  der  Hazara  liege  keine  Verfolgung  vor.  Ein  innerstaatlicher  bewaffneter 

Konflikt in Herat bestehe nicht. Auch die Voraussetzungen von nationalen Abschiebungsverboten lägen nicht 

vor, insbesondere bestehe keine extreme Gefahrenlage nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. Da der Kläger nach  

seinen Angaben bereits nach Beendigung der Schule in Restaurants gearbeitet und Motorräder repariert habe,  

könne er auch ohne den Rückhalt seiner Familie das erforderliche Einkommen erzielen.

Mit der hiergegen gerichteten Klage an das Verwaltungsgericht München verfolgte der Kläger sein Begehren 

weiter. In der mündlichen Verhandlung am 25. März 2014 erklärte der Kläger, Bodjnord sei etwa 17 bis 18  

Stunden mit  dem Bus von Teheran entfernt,  wo er gearbeitet  habe.  In Deutschland habe er  keine Schule 

besucht und keine Berufsausbildung gemacht. Derzeit arbeite er in einem Restaurant. Mit Urteil vom 25. März  

2014 wurde der Bescheid des Bundesamts vom 5. September 2013 antragsgemäß in Nr. 3 insoweit aufge-

hoben, als festgestellt wurde, dass ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG nicht vorliegt. Zudem 

wurde er in Nr. 4 aufgehoben und die Beklagte verpflichtet, festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 

Abs. 7 AufenthG hinsichtlich Afghanistan vorliegen. Die allgemeine Gefahr in Afghanistan habe sich in der 

Person des Klägers trotz seiner Volljährigkeit ausnahmsweise zu einer extremen Gefahr verdichtet. Aufgrund 

der besonderen Umstände kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass der Kläger, der bereits im Alter  

von zwei Jahren sein Herkunftsland dauerhaft mit seiner Familie verlassen habe, mit den Verhältnissen in  

Afghanistan nicht vertraut sei und zudem über keine Berufsausbildung verfüge, nicht dazu in der Lage wäre,  

die  hohen Anforderungen so  bewältigen  zu  können,  dass  er  sich  ohne  die  Hilfe  eines  aufnahmebereiten 

Familienverbands  wenigstens  ein  Existenzminimum  erwirtschaften  könnte.  Allein  aufgrund  seiner  lang-

jährigen Abwesenheit sei davon auszugehen, dass ihm die aktuellen Lebensumstände in Afghanistan fremd 

seien. Er sei mit den Gepflogenheiten der afghanischen Gesellschaft nicht vertraut, zumal dort während seiner  

Abwesenheit entscheidende Umbrüche und Veränderungen stattgefunden hätten. Erschwerend wirke sich die 

fehlende Berufsausbildung aus.

Auf Antrag der Beklagten hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 25. August 2014 die  

Berufung zugelassen wegen Divergenz zur Rechtsprechung des Senats zur extremen Gefahrenlage in den 

Fällen, in denen der betreffende Ausländer Afghanistan bereits im Kleinkindalter verlassen hat (BayVGH, 

U.v. 24.10.2013 – 13a B 13.30031 – juris). Unter Bezugnahme auf die Ausführungen im Zulassungsantrag 

und die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs führt die Beklagte aus, dass bei alleinstehenden, arbeits-

fähigen  und  gesunden  männlichen  afghanischen  Rückkehrern  in  aller  Regel  kein  Abschiebungsschutz  in  

Betracht käme, zumal Mittel der Rückkehrförderung in Anspruch genommen werden könnten.
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Die Beklagte beantragt,

die Klage unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts München vom 25. März 2014 voll-
umfänglich abzuweisen.

Der Kläger geht davon aus, dass er gemessen an seiner persönlichen Situation ausnahmsweise alsbald nach 

der Rückkehr in eine extreme Gefahrenlage geraten würde. Er beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und vorgelegten Behördenakten verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Berufung ist zulässig und begründet (§ 125 Abs. 1 Satz 1, § 128 Satz 1 VwGO). Das Bundesamt ist nach 

der maßgeblichen Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1  

Halbs. 1 AsylVfG) nicht verpflichtet  festzustellen, dass für den Kläger ein national  begründetes Abschie-

bungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AufenthG besteht. Beim national begründeten Abschiebungs-

verbot handelt es sich um einen einheitlichen und nicht weiter teilbaren Verfahrensgegenstand, weshalb alle 

entsprechenden Anspruchsgrundlagen zu prüfen sind (BVerwG, U.v. 8.9.2011 – 10 C 14.10 – BVerwGE 140,  

319 Rn. 16 und 17). Allerdings sind weder die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 noch diejenigen des § 60 Abs. 

7 Satz 1 AufenthG erfüllt.

Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit eine Abschiebung nach den 

Bestimmungen  der  Europäischen  Menschenrechtskonvention  unzulässig  (EMRK)  ist.  Nach  der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Vorgängerregelung in § 53 Abs. 4 AuslG (U.v. 11.11.1997 

– 9 C 13.96 – BVerwGE 105, 322) umfasst der Verweis auf die EMRK lediglich Abschiebungshindernisse, die 

in  Gefahren  begründet  liegen,  welche  dem Ausländer  im Zielstaat  der  Abschiebung  drohen  ("zielstaats-

bezogene" Abschiebungshindernisse). Dabei sind alle Verbürgungen der EMRK in den Blick zu nehmen, aus 

denen sich ein Abschiebungsverbot ergeben kann. Schlechte humanitäre Bedingungen im Abschiebezielstaat  

können  jedoch  nur  in  besonderen  Ausnahmefällen  in  Bezug  auf  Art.  3  EMRK  ein  Abschiebungsverbot 

begründen.  In Afghanistan ist  die  Lage jedoch nicht  so ernst,  dass  eine Abschiebung ohne weiteres  eine  

Verletzung von Art. 3 EMRK wäre (BVerwG, U.v. 31.1.2013 – 10 C 15.12 – NVwZ 2013, 1167 unter Verweis  

auf  EGMR,  U.v.  21.1.2011 –  M.S.S./Belgien  und Griechenland,  Nr.  30696/09 –  NVwZ 2011,  413;  U.v. 

28.6.2011 –  Sufi  und  Elmi/Vereinigtes  Königreich,  Nr.  8319/07  –  NVwZ 2012,  681;  U.v.  13.10.2011 – 

Husseini/Schweden,  Nr.  10611/09 –  NJOZ 2012,  952).  Besondere  Umstände,  die  vorliegend eine andere 

Beurteilung gebieten würden, hat der Kläger nicht vorgetragen und sind auch nicht erkennbar.
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Ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG liegt ebenfalls nicht vor. Nach dieser Vorschrift  

soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen 

Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Gemäß § 60 Abs. 7 Satz 2  

AufenthG sind die  Gefahren  nach  Satz  1,  denen die  Bevölkerung oder  die  Bevölkerungsgruppe,  der  der 

Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berück-

sichtigen.  Nach  §  60a  Abs.  1  Satz  1  AufenthG  kann  die  oberste  Landesbehörde  anordnen,  dass  die 

Abschiebung für längstens sechs Monate ausgesetzt wird.

Auf eine individuelle erhebliche konkrete Gefahr i.S.v. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hat sich der Kläger, der 

sich nach seinen Angaben ab seinem zweiten Lebensjahr nicht mehr in Afghanistan aufgehalten hat, nicht  

berufen. Vielmehr trägt er vor, dass seine Eltern Afghanistan wegen der damaligen schlechten Sicherheitslage 

– eine allgemeine Gefahr im Sinn des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG – verlassen hätten. Diese kann auch dann 

nicht als Abschiebungshindernis unmittelbar nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG berücksichtigt werden, wenn 

sie durch Umstände in der Person oder in den Lebensverhältnissen des Ausländers begründet oder verstärkt  

wird, aber nur eine typische Auswirkung der allgemeinen Gefahrenlage ist (BVerwG, U.v. 8.12.1998 – 9 C 

4.98 – BVerwGE 108, 77). Dann greift grundsätzlich die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG. Eine  

Abschiebestoppanordnung besteht jedoch für die Personengruppe, der der Kläger angehört, nicht (mehr). Das 

Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hat durch die Verwaltungsvorschriften zum 

Ausländerrecht  (BayVVAuslR) mit  Rundschreiben vom 3.  März 2014,  Az.  IA2-2081.13-15 bezüglich der 

Rückführungen  nach  Afghanistan  verfügt,  dass  nach  wie  vor  alleinstehende  männliche  afghanische 

Staatsangehörige, die volljährig sind, vorrangig zurückzuführen sind (s. BayVVAuslR Nr. C.3.2).

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist jedoch im Einzelfall Ausländern, die zwar einer  

gefährdeten Gruppe im Sinn des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG angehören, für welche aber ein Abschiebestopp 

nach §  60a  Abs.  1  AufenthG oder  eine  andere  Regelung,  die  vergleichbaren  Schutz  gewährleistet,  nicht  

besteht, ausnahmsweise Schutz vor der Durchführung der Abschiebung in verfassungskonformer Handhabung 

des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zuzusprechen, wenn die Abschiebung wegen einer extremen Gefahrenlage 

im Zielstaat  Verfassungsrecht  verletzen würde.  Das ist  der  Fall,  wenn der  Ausländer gleichsam sehenden 

Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde (st. Rspr. des BVerwG; vgl. nur  

BVerwGE 99, 324; 102, 249; 108, 77; 114, 379; 137, 226). Diese Grundsätze über die Sperrwirkung bei  

allgemeinen Gefahren und die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise verfassungskonforme Anwendung in 

den Fällen, in denen dem Betroffenen im Abschiebezielstaat eine extrem zugespitzte Gefahr droht, sind auch 

für die Rechtslage nach dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes maßgeblich (BVerwG, B.v. 23.8.2006 – 1 B 

60.06 – Buchholz 402.242 § 60 Abs. 2 ff. AufenthG Nr. 19).
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Im Hinblick auf die unzureichende Versorgungslage hat sich die allgemeine Gefahr in Afghanistan für den 

Kläger nicht derart zu einer extremen Gefahr verdichtet, dass eine entsprechende Anwendung von § 60 Abs. 7  

Satz 1 AufenthG geboten wäre. Wann allgemeine Gefahren von Verfassungs wegen zu einem Abschiebungs-

verbot  führen,  hängt  wesentlich  von  den  Umständen  des  Einzelfalls  ab  und  entzieht  sich  einer  rein 

quantitativen oder statistischen Betrachtung. Die drohenden Gefahren müssen jedoch nach Art, Ausmaß und 

Intensität von einem solchen Gewicht sein, dass sich daraus bei objektiver Betrachtung für den Ausländer die 

begründete Furcht ableiten lässt, selbst in erheblicher Weise ein Opfer der extremen allgemeinen Gefahrenlage  

zu werden. Bezüglich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts der drohenden Gefahren ist von einem im Vergleich 

zum Prognosemaßstab  der  beachtlichen  Wahrscheinlichkeit  erhöhten  Maßstab  auszugehen.  Die  Gefahren 

müssen dem Ausländer daher mit hoher Wahrscheinlichkeit drohen. Dieser Wahrscheinlichkeitsgrad markiert  

die Grenze, ab der seine Abschiebung in den Heimatstaat verfassungsrechtlich unzumutbar erscheint.  Das  

Erfordernis des unmittelbaren – zeitlichen – Zusammenhangs zwischen Abschiebung und drohender Rechts-

gutverletzung  setzt  zudem  für  die  Annahme  einer  extremen  Gefahrensituation  wegen  der  allgemeinen 

Versorgungslage voraus, dass der Ausländer mit hoher Wahrscheinlichkeit alsbald nach seiner Rückkehr in 

sein Heimatland in eine lebensgefährliche Situation gerät, aus der er sich weder allein noch mit erreichbarer  

Hilfe anderer befreien kann (Bergmann in Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 10. Aufl. 2013, § 60  

AufenthG Rn. 54). Das bedeutet nicht, dass im Falle der Abschiebung der Tod oder schwerste Verletzungen 

sofort,  gewissermaßen  noch  am Tag  der  Abschiebung,  eintreten  müssen.  Vielmehr  besteht  eine  extreme 

Gefahrenlage  auch dann,  wenn der  Ausländer  mangels  jeglicher  Lebensgrundlage  dem baldigen sicheren  

Hungertod ausgeliefert werden würde (vgl. BVerwG, U.v. 29.6.2010 – 10 C 10.09 – BVerwGE 137, 226).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs ergibt sich aus den Erkenntnismitteln nicht,  

dass  ein  alleinstehender  arbeitsfähiger  männlicher  afghanischer  Rückkehrer  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  

alsbald nach einer Rückkehr in eine derartige extreme Gefahrenlage geraten würde, die eine Abschiebung in 

den  Heimatstaat  verfassungsrechtlich  als  unzumutbar  erscheinen  ließe.  Zwar  ist  die  Versorgungslage  in  

Afghanistan schlecht, jedoch ist im Wege einer Gesamtgefahrenschau nicht anzunehmen, dass bei einer Rück-

führung  nach  Afghanistan  alsbald  der  sichere  Tod  drohen  würde  oder  alsbald  schwere  Gesundheits-

beeinträchtigungen zu erwarten wären (seit U.v. 3.2.2011 – 13a B 10.30394 – juris; zuletzt U.v. 30.1.2014 –  

13a B 13.30279 – juris).  Der Betroffene wäre selbst  ohne nennenswertes Vermögen und ohne familiären  

Rückhalt in der Lage, durch Gelegenheitsarbeiten wenigstens ein kleines Einkommen zu erzielen und sich 

damit zumindest ein Leben am Rand des Existenzminimums zu finanzieren. Der Senat hat sich dabei im Urteil  

vom 30. Januar 2014 (a.a.O.) u.a. auf die Lageberichte des Auswärtigen Amtes (Auswärtiges Amt, Bericht  

über die asyl-und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, Stand: 4. Juni 2013)  

gestützt sowie auf die Stellungnahmen von Dr. Danesch vom 7. Oktober 2010 an den Hessischen Verwal -

tungsgerichtshof,  von  Dr.  Karin  Lutze  (stellvertretende  Geschäftsführerin  der  AGEF  –  Arbeitsgruppe 

Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und der Entwicklungszusammenarbeit i.L.) vom 8. 

Juni 2011 an das OVG Rheinland-Pfalz (zum dortigen Verfahren 6 A 11048/10.OVG) und von ACCORD 

(Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation) vom 1. Juni 2012. Nach 
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den dortigen Erkenntnissen geht der Senat davon aus, dass trotz großer Schwierigkeiten grundsätzlich auch für 

Rückkehrer durchaus Perspektiven im Hinblick auf die Sicherung des Lebensunterhalts bestehen und jeden-

falls der Tod oder schwerste Gesundheitsgefährdungen alsbald nach der Rückkehr nicht zu befürchten sind.

Aus den aktuellen Erkenntnismitteln ergibt sich nichts anderes. Der Lagebericht des Auswärtigen Amts vom 

31. März 2014 (Stand: Februar 2014, S. 19 ff. – Lagebericht 2014) stellt zum einen fest, dass sich Afghani-

stans  Bewertung  im Human  Development  Index  kontinuierlich  verbessert  habe.  Auch  wenn  Afghanistan 

weiterhin einen sehr niedrigen Rang belege und der Entwicklungsbedarf noch beträchtlich sei, habe es sich 

einerseits in fast allen Bereichen positiv entwickelt. Die afghanische Wirtschaft wachse, wenn auch nach einer  

starken  Dekade  vergleichsweise  schwach.  Andererseits  würden  Investitionen  aufgrund  der  politischen 

Unsicherheit weitgehend zurückgehalten. Allerdings könne nach dem Wahljahr 2014 mit einer Normalisierung 

des durch die starke Präsenz internationaler Truppen aufgeblähten Preis- und Lohnniveaus zu rechnen sein.  

Eine  weitere  Abwertung  der  afghanischen  Währung  könnte  zu  einer  gestärkten  regionalen  Wettbewerbs-

fähigkeit  afghanischer  Produkte  führen.  Negativ  würde  sich  jedoch  zum  anderen  eine  zunehmende 

Unsicherheit und Destabilisierung des Landes auswirken. Die Schaffung von Arbeitsplätzen sei auch bei einer 

stabilen Entwicklung der Wirtschaft eine zentrale Herausforderung. Für größere Impulse mangle es bisher an 

Infrastruktur und förderlichen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und einer umfassenden politischen 

Strategie. Da die Schaffung von Perspektiven auch zu Sicherheit und Stabilität beitrage, sei die Unterstützung 

der  Privatwirtschaft  einer  der  Schlüsselbereiche  der  bilateralen  Zusammenarbeit.  Im  Übrigen  greift  der 

Lagebericht 2014 mit Ausnahme der medizinischen Versorgung keine Einzelaspekte auf, sondern stellt nur die 

generelle Situation für Rückkehrer und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dar. Es wird 

darauf verwiesen, dass es an grundlegender Infrastruktur fehle und die Grundversorgung – wie schon bisher – 

für große Teile der Bevölkerung eine große Herausforderung sei. Die medizinische Versorgung habe sich in  

den letzten zehn Jahren erheblich  verbessert,  falle  allerdings  im regionalen Vergleich  weiterhin drastisch 

zurück. Nach wie vor seien die Verfügbarkeit von Medikamenten und die Ausstattung von Kliniken landes-

weit unzureichend.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (Afghanistan: Update, die aktuelle Sicherheitslage vom 5.10.2014, S. 18 

ff.  – SFH) führt  aus,  dass 36% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebten.  Besonders die ländliche 

Bevölkerung sei den starken klimatischen Schwankungen hilflos ausgeliefert. Die Zahl der Arbeitslosen werde 

weiter  ansteigen.  73,6% aller  Arbeitstätigen  gehörten  zu  den  working  poor,  die  pro  Tag zwei  US$ oder 

weniger verdienten. Die Analphabetenrate sei weiterhin hoch und die Anzahl der gut qualifizierten Fachkräfte  

sehr tief.

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internatio-

nalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 6.8.2013, S. 9 [UNHCR-Richtlinien] und Darstellung 

allgemeiner Aspekte hinsichtlich der Situation in Afghanistan – Erkenntnisse u.a. aus den UNHCR-Richtlinien 

2013  vom August  2014  [UNHCR-2014])  geht  davon  aus,  dass  es  für  eine  Neuansiedlung  grundsätzlich 
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bedeutender Unterstützung durch die (erweiterte)  Familie,  die Gemeinschaft  oder den Stamm bedarf.  Die  

einzige Ausnahme seien alleinstehende leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter  

ohne  festgestellten  Schutzbedarf,  die  unter  bestimmten  Umständen  ohne  Unterstützung  von  Familie  und 

Gemeinschaft  in  urbanen und semiurbanen Umgebungen leben könnten,  die  die  notwendige Infrastruktur 

sowie Erwerbsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung böten, und die unter tatsächlicher staatlicher 

Kontrolle ständen.

Zusammenfassend  lassen  sich  damit  aus  diesen  Berichten  keine  für  die  Beurteilung  der  Gefahrenlage 

relevanten Änderungen entnehmen. Aufgrund der in den Auskünften geschilderten Rahmenbedingungen sind 

insbesondere Rückkehrer aus dem Westen in einer vergleichsweise guten Position. Allein schon durch Sprach-

kenntnisse sind ihre Chancen, einen Arbeitsplatz zu erhalten, gegenüber den Flüchtlingen, die in die Nachbar -

länder  geflüchtet  sind,  wesentlich höher.  Hinzu kommt,  dass  eine extreme Gefahrenlage zwar  auch dann 

besteht,  wenn der Ausländer mangels jeglicher Lebensgrundlage dem baldigen sicheren Hungertod ausge-

liefert werden würde (vgl. BVerwG, U.v. 29.6.2010 – 10 C 10.09 – BVerwGE 137, 226), jedoch Mangel -

ernährung, unzureichende Wohnverhältnisse und eine schwierige Arbeitssuche nicht mit hoher Wahrschein-

lichkeit  „alsbald“ zu einer extremen Gefahr führen.  Diese muss zwar nicht  sofort,  also noch am Tag der  

Ankunft  eintreten.  Erforderlich  ist  allerdings  eine  hinreichende  zeitliche  Nähe  zwischen  Rückkehr  und 

unausweichlichem lebensbedrohenden Zustand. Die Gefahr muss sich alsbald nach der Rückkehr realisieren. 

Dies ist aus den genannten Erkenntnismitteln nicht ersichtlich. Nach der Beurteilung des Auswärtigen Amts in 

der Auskunft vom 2. Juli  2013 an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof (um Verfahren 8 A 2344/11.A)  

dürfte es unwahrscheinlich sein, dass besonders in der Hauptstadt Kabul Personen verhungern oder verdurs -

ten. Im Urteil vom 4. September 2014 (8 A 2434/11.A – juris) teilt der Hessische Verwaltungsgerichtshof die  

vorliegende Einschätzung (ebenso OVG NW, U.v. 27.1.2015 – 13 A 1201/12.A – juris). Demgegenüber stellt  

der Kläger lediglich die Vermutung auf, dass sich die Situation für Rückkehrer verschlechtert habe. Konkrete  

Anzeichen, die auf eine Verschlechterung hinweisen würden, benennt er nicht. Er beschränkt sich vielmehr  

auf Annahmen, ohne dass sich diese auf signifikante Veränderungen stützen würden.

Bei dieser Ausgangslage bedurfte es auch nicht der Einholung einer neuen Auskunft.

Die vorhandenen Auskünfte ergeben einen ausreichenden Einblick in die tatsächliche Lage in Afghanistan. Im 

Hinblick auf den teilweisen Abzug der internationalen Truppen ergibt sich nichts anderes. Anhaltspunkte, dass  

sich bei  der Versorgungs- und Sicherheitslage im jetzt  maßgeblichen Zeitpunkt  erhebliche Veränderungen 

ergeben hätten, sind weder ersichtlich noch vorgetragen. Ob in Zukunft Verschlechterungen eintreten werden,  

lässt sich derzeit nicht beurteilen.
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Es ist auch nicht anzunehmen, dass der Kläger als Angehöriger der Minderheit der Hazara keine Chance hätte,  

sich  als  Tagelöhner  oder  Gelegenheitsarbeiter  zu  verdingen.  Die  vorliegenden  Gutachten  und  Berichte 

enthalten keine entsprechenden Hinweise. Der Umstand, dass der Kläger seit seinem zweiten Lebensjahr mit  

seiner Familie im Iran gelebt hat, steht der Annahme, er könne sich in Kabul auf sich allein gestellt notfalls  

„durchschlagen“, ebenfalls nicht entgegen. Hierzu hat der Verwaltungsgerichtshof bereits im Urteil vom 24. 

Oktober 2013 (13a B 13.30031 – juris) ausgeführt, dass eine Rückkehr nach Afghanistan grundsätzlich nicht 

am fehlenden vorherigen Aufenthalt im Heimatland scheitere. Maßgeblich ist vielmehr, ob der Betroffene den 

größten  Teil  seines  Lebens  in  einer  islamisch  geprägten  Umgebung  verbracht  hat  und  eine  der  beiden  

Landessprachen spricht. Ein spezielles „Vertrautsein mit den afghanischen Verhältnissen“ mag die Sicherung  

des  Lebensunterhalts  vereinfachen.  Anhaltspunkte,  dass  dies  erforderlich  sein  könnte,  sind  jedoch  nicht 

ersichtlich.  Damit  liegt  die  für  eine verfassungskonforme Anwendung des  § 60 Abs.  7  Satz  1 AufenthG 

erforderliche hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kläger alsbald existenzbedrohenden Mangellagen ausgesetzt  

wäre, nicht vor. Der Kläger ist im Iran, einer islamisch geprägten Umgebung, aufgewachsen und spricht Farsi  

sowie die hiermit sehr eng verwandte Landessprache Afghanistans Dari. Zudem hebt er sich bereits dadurch 

von der Masse der Arbeit suchenden Analphabeten ab, dass er im Iran fünf Jahre lang die Schule besucht hat. 

In Teheran hat er anschließend sowohl in Restaurants gearbeitet als auch Motorräder in Stand gesetzt. Damit  

konnte er nicht nur seinen Lebensunterhalt erwirtschaften, sondern auch die Ausreise sowie seinen neun- bis 

zehnmonatigen Aufenthalt  in  Griechenland,  wo er  nach seinen Angaben nicht  gearbeitet  hat,  finanzieren.  

Während seines eineinhalb jährigen Aufenthalts in der Türkei hat er – ohne Kenntnis der Landessprache – als  

Spüler  in  Restaurants  gearbeitet.  Ebenso  ist  er  derzeit  in  Deutschland in einem Gasthof  als  Küchenhilfe  

beschäftigt.  In  der  mündlichen  Verhandlung  hat  er  zudem  relativ  gut  Deutsch  gesprochen.  Mit  diesen 

Erfahrungen und Kenntnissen ist davon auszugehen, dass der Kläger selbst ohne nennenswertes Vermögen 

und ohne familiären Rückhalt im Falle einer zwangsweisen Rückkehr nach Afghanistan in der Lage wäre, 

durch Gelegenheitsarbeiten, etwa in Kabul, wenigstens ein kleines Einkommen zu erzielen und sich damit  

zumindest ein Leben am Rand des Existenzminimums zu finanzieren. Das entspricht auch der Auffassung des 

UNHCR, wonach bei alleinstehenden leistungsfähigen Männern eine Ausnahme vom Erfordernis der externen 

Unterstützung in Betracht komme (UNHCR-2014).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Das Verfahren ist gemäß § 83b AsylVfG gerichts-

kostenfrei. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff.  

ZPO.

Die Revision war nicht zuzulassen, da keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 VwGO vorliegt.
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